
Stand: 02/2026

GEWERBLICHE GLASVERSICHERUNG
VORSICHT ZERBRECHLICH

N.R. Löffler GmbH 
Kurt-Schumacher-Str. 16 61194 Niddatal

Tel.: 069 / 959113-0 Fax: 069 / 959113-18
mail@nrloeffler.de http://www.nrloeffler.de 



GEWERBLICHE GLASVERSICHERUNG
Seite 2/5

Stand: 02/2026

ERFOLGLOSE ERMITTLUNGEN

Leider haben nicht alle Mitmenschen Respekt vor dem Eigen-

tum anderer. Dies musste auch ein Boutique-Besitzer feststellen, 

nachdem er das Schaufenster seines Ladens eines Morgens 

vollkommen zerstört vorfand. Mit einem Pflasterstein wurde in 

der vorange gangenen Nacht die Schaufensterscheibe ohne er-

kennbares Motiv eingeworfen. Die Ermittlungen der Polizei blie-

ben leider ergebnislos. Die Schadenhöhe wurde auf 1.600  € 

geschätzt.

 SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Dass Glas zerbrechlich ist, weiß jeder. Aber haben Sie sich 

bereits Gedanken gemacht, welche Kosten auf Sie und Ihren 

Betrieb zukommen können, wenn eine Ihrer Scheiben zerstört 

wird? 

Weil ein Aufschub der Reparatur meistens nicht möglich ist, 

müssen Sie sofort handeln. Leider ist das nötige Kapital für die 

Reparatur oft nicht verfügbar.

KLASSIKER

Durch Temperaturunterschiede und dem damit ve rbundenen 

Dehnungsverhalten von Glasscheiben treten oft Risse auf, die 

den Austausch der kompletten Scheibe notwendig machen. Die-

se unerfreuliche Erfahrung musste auch ein Dachdeckerbetrieb 

machen, der in einem verglasten Vorbau verschiedene Ziegel-

arten bewirbt. Die Schadenhöhe wurde auf 450 € geschätzt.
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UNWETTER

Die Lichtkuppel einer Produktionshalle wurde bei einem starken 

Unwetter von herumwirbelnden Ästen und Hagel an mehreren 

Stellen durchschlagen. Ungefähr die Hälfte der Glasscheiben 

musste mit Hilfe einer Hebebühne ausgetauscht werden. Die 

Schadenhöhe wurde auf 6.500 € geschätzt.

DIE NEUE PC-ANLAGE

Bei dem Vorhaben, eine neue PC-Ausstattung in die Büroräu-

me des Arbeitgebers zu bringen, hinterließen die Mitarbeiter des 

Juweliers teure Spuren. Bei der Durchquerung des Ladenlokals 

stolperte einer der beiden Angestellten und stürzte in eine grö-

ßere Ausstellungsvitrine, die dabei komplett zerstört wurde. Die 

Schadenhöhe wurde auf 800 € geschätzt.
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FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Sinnvoll für Betriebe, deren Gebäude mit Glasfassaden, großen Einzel-

scheiben, Spiegelflächen oder Vitrinen ausgestattet sind.

WAS IST VERSICHERT?

Am Gebäude: Fertig eingesetzte oder montierte Scheiben, Platten und 

Spiegel aus Glas von Fenstern, Türen, Balkonen, Terrassen, Wänden, 

Wintergärten, Veranden, Loggien, Wetterschutzvorbauten und Dä-

chern.

Im Gebäude/Mobiliar: Glasscheiben und -platten von Bildern, Schrän-

ken, Vitrinen, Stand-, Wand- und Schrankspiegeln sowie Innentürver-

glasungen.

Zusätzlich gegen Mehrbeitrag versicherbar:

Scheiben und Platten aus Kunststoff, Platten aus Glaskeramik, Glas-

bausteine und Profilgläser, Lichtkuppeln aus Glas und Kunststoff, 

Aquarien, Terrarien, Leuchtreklamen und Bleiverglasungen.

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND  
VERSICHERBAR?

Bei der Glasbruchversicherung handelt es sich um eine „Allge-

fahren-Versicherung“. D. h. es ist jede Ursache des Glasbruchs versi-

chert – alles, was nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist.

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND MEIST 
NICHT VERSICHERT?

• Beschädigungen der Oberflächen oder Kanten von Glasflächen wie 

z. B. Schrammen, Muschelausbrüche oder auch Kratzer

• Mehrscheiben-Isoliergläser, die aufgrund undichter Randverbin-

dungen „blind“ werden

• Aquarien, Terrarien, Leuchtreklamen, Hohlgläser, Bleiverglasungen, 

Photovoltaikanlagen (nur bei zusätzlicher Versicherung)

WO GILT DIE VERSICHERUNG?

Der Versicherungsschutz besteht nur für fest montierte Scheiben so-

wie für die Mobiliarverglasung am Versicherungsort, also die im Ver-

sicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden

WIE WIRD DIE VERSICHERUNGSSUMME ERMITTELT?

Die Versicherungssumme wird pauschal über die Größe der Nutzflä-

che ermittelt.

Größere Glasscheiben z. B. Einzelscheiben über 10 m² oder industriell 

gefertigte gebogene Scheiben oder außergewöhnliche Risiken, z. B. 

Juweliere, müssen separat versichert werden und sind i. d. R. nicht 

von der pauschalen Glasversicherung erfasst. 

 WISSENSWERTES
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WELCHE ZUSÄTZLICHEN VERSICHERUNGEN
SIND ZU EMPFEHLEN?

Glasscheiben sind nur ein Teil des Betriebsgebäudes und der Be-

triebseinrichtung. Mauerwerk, Dach und die komplette Einrichtung 

(Vorräte, Maschinen usw.) stellen große Werte dar, die es abzusichern 

gilt. 

Das Gefahrenpotenzial durch Feuer, Sturm, Leitungswasser, Einbruch, 

usw. ist gewaltig! Für diese Risiken empfehlen wir eine Betriebsge-

bäude- und eine Geschäftsinhaltsversicherung.

Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle.
Bildquellen in Reihenfolge: Urheber: PixAchi, ClipDealer #B:30259119 | Urheber: LianeM, ClipDealer #324429 | Urheber: HOMONSTOCK, ClipDealer #5848452 | Urheber: magann, ClipDealer #B:20179549 |  
Urheber: Asfodel, ClipDealer #B:2327476 | Urheber: rclassenlayouts, ClipDealer #B:38144427 | Urheber: nelsonart, ClipDealer #B:2072419

WELCHE ZAHLUNGEN WERDEN IM SCHADENFALL 
GELEISTET?

Die Leistung für den Ersatz der zerbrochenen Scheiben erfolgt nor-

malerweise als Naturalersatz. Das heißt, der Versicherer beauftragt 

ein Unternehmen mit dem Ersatz der gebrochenen Scheiben. Mitver-

sichert sind darüber hinaus auch sonstige notwendige Maßnahmen, 

die Kosten verursachen, wie z. B. Notverglasungen, Kräne oder auch 

Gerüste.

 WISSENSWERTES


